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1 Einleitung 
 

Im nachfolgenden Text wird die männliche Bezeichnung verwendet. Sie dient nur der 
besseren Lesbarkeit und gilt gleichermaßen für die Geschlechter männlich, weiblich und 
divers. 
 
Nachdem im März 2022 das Infektionsschutzgesetzt mit dem § 20a Immunitätsnachweis 
gegen COVID-19 in Kraft trat und nach Meldemöglichkeiten für die Einrichtungen 
verlangte, folgt nun der nächste Schritt. 
Der Bedarf nach Meldungen durch die Einrichtungen bzw. Bürger nimmt weiter zu, so 
dass das Webportal für die Meldungen weiterentwickelt wurde. Das Webportal hat mit 
Nachweismeldung nicht nur einen neuen Namen, es bietet nun auch eine Reihe neuer 
Möglichkeiten, welche über die Immunitätsnachweismeldung zu COVID-19 hinausgehen. 
 
 

2 Webportal 
 

2.1 Registrierung/Login 
 
Auf der Startseite haben Sie die Möglichkeit sich mit Ihren Anmeldedaten anzumelden. 
Einrichtungen und Unternehmen können sich hier auch direkt und selbstständig 
registrieren. 

 
Für die Registrierung einer Einrichtung werden Angaben wie Anschrift, Geschäftsleitung 
und Ansprechpartner erhoben. 
 
 
Unter dem Punkt Meldemodule muss die Einrichtung angeben, zu welchen Bereichen 
sie Meldungen abgeben wird. 
Auswählbare Meldemodule sind: 
- Immunnachweis für COVID-19 
- Masernschutz 
- Testzentrum 
- Clustermeldung (nach §34 IfSG) 
- Medizinische Meldung (nach §6,8,9 IfSG) 
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Welche Module zur tatsächlich zur Auswahl stehen, hängt im 
Einzelnen vom zuständigen Gesundheitsamt ab. 
 

 

Auch die vom Infektionsschutzgesetz vorgeschriebenen Angaben über die Art der 
Einrichtung oder Versorgungssituation werden hier abgefragt. Der Wortlaut ist dem 
Infektionsschutzgesetz entnommen. 
 
Pflichtfelder sind entsprechend markiert und werden bei fehlerhaften bzw. nicht 
ausgefüllten Felder hervorgehoben. 

 
Die Angaben können im Nachhinein rechts oben über "Eigenes Profil" bearbeitet werden. 
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2.2 Arbeitnehmer anlegen 
 

Die Hauptseite der Anwendung bildet die Übersicht Arbeitnehmer. Hier werden alle 
bereits erfassten Arbeitnehmer aufgelistet. Ein bereits angelegter Arbeitnehmer kann im 
Nachhinein bearbeitet oder gelöscht werden. Ebenso werden auf dieser Seite auch 
weitere Arbeitnehmer hinzugefügt. 
 
Rechts oben auf der Seite ist das Menü zu finden, unter dem das Profil der Einrichtung 
bearbeitet werden kann. 

 
 
 

2.2.1 Arbeitnehmer anlegen/bearbeiten 
 
Auf der Seite zum Anlegen oder Bearbeiten eines Arbeitnehmers werden die relevanten 
Angaben zu einem einzelnen Arbeitnehmer erfasst. Hierzu gehören neben den 
allgemeinen Angaben zur Person wie Name und Anschrift auch allgemeine 
Arbeitsangaben, Meldungen und Tests. 

 
Unter dem Punkt Meldungen bzw. Tests können Nachweismeldungen für COVID-19 bzw. 
Masern angegeben werden. Tests wie beispielsweise Antigen-Schnelltest können unter 
Tests angelegt werden. 
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Bei Meldungen sowie Tests gibt es die Möglichkeit auch 
entsprechende Dokumente hochzuladen. Erlaubte Formate sind pdf-Dateien, sowie 
diverse Bild-Formate. 

 
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Dokumente nur mit Einverständnis des Eigentümers 
hochgeladen und versendet werden dürfen. 
 
 

2.2.2 Mehrere Arbeitnehmer anlegen 
 
Um bei größerer Anzahl von zu meldenden Personen, das Erstellen zu vereinfachen, 
kann die Funktion "Neue Personen" ausgewählt werden. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. 
 

1. Zum einen können in der tabellarischen Ansicht die Personen hintereinander 
angelegt werden. Fügen Sie hierfür mit "Neu" entsprechend der gewünschten 
Personenanzahl Zeilen hinzu und befüllen die Spalten mit den entsprechenden 
Angaben. 
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2. Zum anderen können Personen per csv-Import importiert 
werden. 

 
Hierfür wird die entsprechende Datei ausgewählt und anschließend die Spalten 
zugeordnet. Jede Spalte kann nur einmal ausgewählt werden. In der Vorschau 
können Sie die Richtigkeit Ihrer Zuordnung überprüfen. 
Der Import benötigt einen Moment die Daten zu verarbeiten. Die eingelesenen 
Daten können in der tabellarischen Ansicht nachbearbeitet werden, ehe sie 
übernommen werden. Gegebenenfalls müssen noch fehlende Angaben 
nachgetragen werden. 

 
Die durch den csv-Import angelegten Personen sind nun angelegt, besitzen jedoch noch 
keine Angaben über etwaige Meldungen oder Tests. Diese können nur an der jeweiligen 
Person selber angelegt werden. 
 

  


